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HINWEISE  ZUR  BACHELORARBEIT
Die Bachelorarbeit nach § 20 BPO

…ist eine praxisorientierte Aufgabe, die in fachlichen Einzelheiten als auch in fachübergreifenden Zusammenhängen nach wissenschaftlichen Methoden, insbesondere auch in künstlerisch-gestalterischer Hinsicht selbständig zu bearbeiten ist. Die Bachelorarbeit besteht in der Regel aus  einer zeichnerischen  Entwurfsarbeit, in der in ausgewogenen Anteilen ein Thema aus städtebaulicher, gebäudeplanerischer und gestalterisch-konstruktiver Sicht bearbeitet wird.

Zur Klärung und Darstellung der Entwurfsidee sind Plan- und Modellunterlagen und ein Erläuterungsbericht von mind. drei / höchstens fünf Seiten erforderlich.

Themen und Betreuer

In der Regel wird ein ausgewähltes Thema des  „Projekts Entwurf“ vertiefend bearbeitet, dass von den Profesoren/Professorinnen ausgegeben und betreut wird. In fachlich geeigneten Fällen kann die Bachelorarbeit eine schriftl. Hausarbeit mit fachliterarischem Inhalt sein. 

Dem Prüfling ist Gelegenheit zu geben, Vorschläge für das Thema der Bachelor-Arbeit zu machen.

Antrag auf Zulassung 

Zulassungsformulare liegen aus oder sind im Prüfungsamt erhältlich. Die Anmeldetermine sind durch Aushang bekanntgegeben.

Der Antrag mit Themenbeschreibung ist fristgemäß mit den dazu gehörigen Unterlagen in 2-facher Ausfertigung im Prüfungsamt einzureichen.
Die Bachelorarbeit kann auch in Form einer Gruppenarbeit  (2 Kandidaten)  zugelassen werden. Die Beiträge des Einzelnen müssen jedoch eine eindeutige Abgrenzung ermöglichen und getrennt 
bewertbar sein.

Zulassung  und Ausgabe

Die Zulassung zur Bachelorarbeit kann erfolgen, wenn  die Zulassungsvoraussetzungen lt.  § 21 BPO erfüllt sind,

die Fachprüfung „Projekt  Entwurf“ bestanden ist und die weiteren
            studienbegleitenden Prüfungen bis auf drei bestanden sind.

Die Zulassungen werden zum vorgegebenen Termin  durch Aushang bekannt gegeben. 

Ein genehmigtes Exemplar des eingereichten Antrages wird im Prüfungsamt ausgehändigt.
Bearbeitungszeit - Rücktritt - Verlängerung 
Der Antrag auf Zulassung kann schriftlich bis zur Bekanntgabe zurückgenommen werden.
Das Thema der Bachelorarbeit kann einmal folgenfrei innerhalb der ersten 3 Wochen der Bearbeitungszeit (vom Datum der Zulassung an gerechnet) ohne Angabe von Gründen zurückgenommen werden. Ein Rücktritt zu einem späteren Zeitpunkt gilt als verlorener Versuch.  
Die Bearbeitungszeit der Bachelorarbeit beträgt höchstens 8 Wochen. In Ausnahmefällen kann die Bearbeitungszeit um bis zu drei Wochen verlängert werden. Hierzu ist ein schriftlicher Antrag mit Begründung und eventuell ärztlicher Bescheinigung an den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu richten. (Bei Verlängerungen: Koll.-Termin erst zu Beginn des nächsten Semesters)
ACHTUNG ÄNDERUNGEN!!!
Abgabe und Umfang der Bachelorarbeit   
Am Abgabetermin wird die schriftliche / zeichnerische Arbeit im pdf-Format auf der ILIAS-Plattform hinterlegt und zusätzlich eine CD-rom im Prüfungsamt abgegeben.
Anhand der auf ILIAS hinterlegten Unterlagen erfolgt die Benotung des schriftl. Teils der Bacherlorarbeiten durch die beiden Betreuer. (Keine öffentliche Vorstellung wie bei den Diplom-Arbeiten)
Informationen zur ILIAS-Plattform (Registrierung, Thesisabgabe etc.) finden Sie als Download auf der Seite des Prüfungsamtes und als Auslage vor dem Prüfungsamt.

Es wird dringend empfohlen, die Registrierung schon einige Zeit vor der Thesisabgabe durchzuführen.
Zum Kolloquium werden dann die Pläne der Bachelorarbeit präsentiert. Zusätzlich können Skizzenbücher, Projektbeschreibungen, Materialproben, Modelle usw. mit ausgestellt werden.
Zu beachten ist, dass die Ausstellungsfläche auf eine Seite der grünen oder roten Hängewände  in den Fluren beschränkt ist (die Vergabe der Wände erfolgt rechtzeitig über das Prüfungsamt).
Benotung
Die Bachelorarbeit wird von den jeweiligen Betreuern einzeln benotet. Die Noten werden im Prüfungsamt gemittelt und schriftlich mit der Zulassung zum Kolloquium mitgeteilt (ca. eine Woche vor dem Kolloquiumstermin).

Die Bachelorarbeit kann bei Nichtbestehen oder verlorenem Versuch einmal wiederholt werden.

Kolloquium
Die Zulassung zum Kolloquium  erfolgt, wenn die Bachelorarbeit  bestanden ist.
Das Kolloquium von etwa 30 Minuten Dauer wird von beiden Betreuern der Bachelorarbeit abgenommen und das Ergebnis  anschließend  mündlich mitgeteilt. 
Bachelorzeugnis und –urkunde werden erst ausgestellt, wenn alle Prüfungen erbracht sind.

Einsichtnahme in die Protokolle kann nach schriftlicher Beantragung erst nach dem Kolloquium genommen werden.
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